
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 BAG Pflichten der Eltern oder
der sonstigen

Erziehungsberechtigten eines
minderjährigen Lehrlings

 BAG - Berufsausbildungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 11.

Die Eltern oder die sonstigen Erziehungsberechtigten eines minderjährigen Lehrlings haben im Zusammenwirken mit

dem Lehrberechtigten den Lehrling dazu anzuhalten, seine P4ichten auf Grund der Vorschriften über die

Berufsausbildung und auf Grund des Lehrvertrages zu erfüllen.
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